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Teil B - Textliche Festsetzungen 

 
 

Satzung – April 2023 
 
 

 

Der Änderungsinhalt der 1. Änderung  

ist mit roter Schrift kenntlich gemacht. 
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Auf der öffentlichen Grünfläche mit dem Pflanzgebot gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
(Flurstücke 478 und 486) sind Gebäude und bauliche Anlagen zulässig, die der 
technischen Ver- und Entsorgung dienen (§ 14 Abs. 2 BauNVO). 
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Grünordnerische Maßnahmen gemäß Planeintrag 
 

 
M 1 

 
 

URB 
mit HEA 

 
Die gem. § 9 (1) 25a BauGB festgesetzte Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist mit 
standortgerechten, einheimischen Gehölzen gem. Artenliste 1 
(Bäume, Hochstamm, StU 12-14 cm) zu bepflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. 
 
Die Bäume sind in einer Gruppe von 3 Stück anzuordnen. Die 
verbleibende Fläche ist durch Ansaat (Einsaat mit gebietseigenem 
Saatgut (Regiosaatgutmischung der Herkunftsregion 5 - 
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland) aufzuwerten und dauerhaft zu 
erhalten. Die Mahd der Wiesenfläche sowie Rodung aufkommender 
Gehölze muss mindestens alle 2 Jahre außerhalb der Brutzeit der 
einheimischen Vogelarten erfolgen. Die Mahd darf nicht in der Zeit 
zwischen dem 20. April und dem 20. Juli durchgeführt werden. 
 

 
M 2 

 
BW 80% 
PYA 20% 
mit HEA 

 
Die nicht überbaute Fläche des Grundstücks ist als Grünfläche 
anzulegen und zu erhalten (Einsaat mit gebietseigenem Saatgut 
(Regiosaatgutmischung der Herkunftsregion 5 - Mitteldeutsches 
Tief- und Hügelland oder gärtnerische Anlage). 
 
Je 250 m² überbaute Fläche ist auf der nicht überbauten 
Grundstücksfläche ein hochstämmiger Baum gemäß Artenliste 1 
(StU 12-14 cm) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
 

 
M 3 

 
und  

 
M 4  

 
URA 

 
Die öffentliche Grünfläche ist als artenreiche Ruderalflur zu 
entwickeln, zu pflegen und zu erhalten. Auf der Fläche ist gebiets-
eigenes Saatgut (Regiosaatgutmischung) der Herkunftsregion 5 
(Mitteldeutsches Tief- und Hügelland) auszusäen. Die Ansaat-
flächen sind durch eine maximal 2x jährlich durchzuführende Mahd 
zu pflegen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. 
 
Die Rodung aufkommender Gehölze muss mindestens alle 2 Jahre 
außerhalb der Brutzeit der einheimischen Vogelarten erfolgen. Die 
Mahd und Rodung dürfen nicht in der Zeit zwischen dem 20. April 
und dem 20. Juli durchgeführt werden. 
 

 
M 5 

 
FGK 

 

 
Die Grünfläche entlang der Planstraße ist als Landschaftsrasen zu 
erhalten und 2 x im Jahr zu mähen (Einsaat mit gebietseigenem 
Saatgut (Regiosaatgutmischung der Herkunftsregion 5 – Mittel-
deutsches Tief- und Hügelland) 
 
Die Mahd hat außerhalb der Brutzeit der einheimischen Vogelarten 
zu erfolgen. Sie darf nicht in der Zeit zwischen dem 20. April und 
dem 20. Juli durchgeführt werden. 
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Für die Pflanzmaßnahmen M 1 – M 2 gilt:   

Bei Abgang von Gehölzpflanzungen sind diese in der unmittelbar folgenden 
Vegetationsperiode in gleicher Pflanzqualität zu ersetzen. 
 

 




